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über sowie der jetzt bestehenden Mentalität über die Armenpflege und die
Bedürfnisse der Armen selbst. Dabei müssen wir für unsere Untersuchung voraussetzen,

dass alle diese Verhältnisse, wie sie für den Zeitpunkt unserer Erhebung-
bestanden haben, auch existiert hätten, wenn die Versicherung bereits in
Wirksamkeit gewesen wäre, die Existenz der Versicherung allein die Armenpflege
also qualitativ nicht verändert. Demnach müssen wir für alle unsere Berechnungen

annehmen, dass einem bisher Unterstützten, wenn er rentenberechtigt
ist, ein Beitrag nur noch soweit zukommt, als die heutige Hilfe grösser ist, als die
ihm zufallende Rente. In Fällen, in denen die derzeitige Unterstützung den
Rentenbetrag nicht oder nur gerade erreicht, wird eine Entlastung der Armenlasten

bis zur vollen Höhe der heutigen Unterstützung angenommen; es
wird also vorausgesetzt, dass wegen der Versicherung die ganze Armenunterstützung

dahinfalle.
Die Fragestellung für unsere Untersuchung lautet demnach:

Welchen Einfluss auf den Finanzhaushalt des bernischen Staates und seiner
Gemeinden übt che Alters- und HinterlassenenVersicherung des Bundes — bei
sonst gleichen Verhältnissen — aus, wenn der Vorentwurf des eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartementes vom August 1928 in
unveränderter Form bereits im Jahre 1927 als Gesetz in Wirksamkeit gestanden
hätte, und zwar:

a. weniger als 15 Jahre;
b. mehr als 15 Jahre.

Unsere Untersuchung will also nicht eine klipp und klare Auskunft geben,
wie sich die Versicherung im Verlaufe der Zeit auswirkt, sondern wie sie sich
heute ausgewirkt hätte, wenn sie bereits bestünde. Bei den Berechnungen des

eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes wird dem kommenden
veränderten Bevölkerungsaufbau Rücksicht getragen. Wir unterlassen dies, weil
wir eben nicht nur diesen noch einigermassen erfassbaren Faktor zu
berücksichtigen hätten, sondern noch andere, die ebenfalls auf das Mass der
Entlastung und Belastung einwirken. Wir müssten u. a. neben den oben bereits
skizzierten Einflüssen auch abschätzen, wie gross mit den Jahren die Zahl der
öffentlich Bediensteten ausfällt (Arbeitgeberbeiträge), wie die Armenpflege
in späteren Jahren gehandhabt wird und wie sich die Zahl der Unterstützten
im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung verhält, denn auch diese Grössen
verschieben sich mit verändertem Bevölkerungsaufbau (Wirkung kleinerer
Familien), der wechselnden Konjunktur und der allgemeinen Kulturauffassung.
Wegen der Unmöglichkeit, die Wirkung dieser Veränderungen nur einigermassen
zutreffend abzuschätzen, haben wir es vorgezogen, die Berechnungen auf einen
statischen Zustand aufzubauen.

II.

Die Bestimmungen des Vorentwurfes, soweit sie für die
Untersuchung in Betracht fallen.

Die Vorlage enthält Bestimmungen, die zu einer Belastung des Gemeinde^
und Staatshaushaltes führen, andererseits auch solche, die geeignet sind, eine

Ermässigung anderer Aufwendungen zu bewirken.

über 8«wie. der jetzt besl:ebêndet> VIenUllität nl>er die tVrmenplloge und die De»

dürknisse der .Vimen selbs!.. Dabei müssen wir lür unsere llntersueliung voraus-
setzen, dass alle diese Verbältnisse, wie sie kur den Zeitpunkt unserer Drbebung
bestanden baben, aueb existiert bätten, wenn die Versieberung bereits in Wirk-
samkeit gewesen wäre, die Dxistenz der Versieberung allein die ^rmenpllege
also qualitativ niebt verändert. Demnaeb müssen wir lür alle unsere llereeb-
nungen anneinnen, dass einein bisber klitlerstützten, wenn er reuten bereebtigü
ist, ein Keitrag nur noeb soweit zukommt, als die beutige llille grösser ist, als die
ilnn zulallende Dente. In Bällen, in denen die derzeitige Unterstützung den
Dentenbetrag niebt oder nur gerade erreielrt, wird eine Entlastung der Trinen-
lasten bis zur vollen l lüde der beutigen Dnterstützung angenomrnen; es
wird also vorausgesetzt, dass wegen der Versieberung die ganze /Vrmenunter-
Stützung dabinlalle.

Die bragestellung lür unsere Dntersuebung lautet demnaeb:

Weleben Dinkluss aul den binanzbausbalt des berniseben Staates und seiimr
(Gemeinden übt die Alters- und ldinterlassenenversiebsrung des Kunde» — bei
sonst glkieben Verbältnisskn — aus, wenn der Vorentwurl des eidgenös-
siseben Volkswirtsebaltsdepartementes vom August l 928 in unver-
änderter borm bereits im dabre 1927 als (lesetz in Wirksamkeit gestanden
bätte, und zwar:

n. weniger als 15 labre;
5. mebr als 15 dalrre.

Dnsere Dntersuebung will also nielrt eine Klipp und klare ^Vuskuntt geben,
wie sielt die Versielrerung im Verlaule der />eit auswirkt, sondern wie sie sielt
lieute ausgewirkt bätte, wenn sie bereits bestünde. Dei den Dereebnungen des

eidgenössiseben Volkswirtsebaltsdepartementes wird dem kommenden ver-
änderten Devölkerungsaulbau Düeksiebt getragen. Wir unterlassen dies, weil
wir eben niebt nur diesen noelr einigermassen erkassbaren baktor zu berüek-
siebtigen bätten, sondern noeb andere, die sbenlalls aul das Nass der Dnt-
lastung und llslastung einwirken. Wir müssten u. a. neben den oben bereits
skizzierten Dinklüssen aueb absobätzen, wie gross mit den .labren die 2iabl der
ölkentlielt IZediensteten auslädt (àbeitgsberbeitrâge), wie die àmenpllege
in späteren dabren gebandbabt wird und wie sieb die 2iabl der Unterstützten
im Verbältnis zur (lesamtbevölkerung verbält, denn aueb diese (Irössen ver-
sebieben sieb mit verändertem Devölkerungsaulbau (Wirkung kleinerer
bamilien), der weebselnden Xonjunktur und der allgemeinen Kulturaullassung.
Wegen der llnmöglielikeit, die Wirkung dieser Veränderungen nur einigermassen
zutrellend abzusebätzen, baben wir es vorgezogen, die Dereebnungen aul einen
statiseben Zustand aulzubauen.

II.

vie VestiinmunZen <les Vorent^vurtes, soweit sie tür ciie
Vntersuckuvg in Vetrackt tâllen.

Die Vorlage entbält lZestimmungen, die zu einer IZelastung des ldemsinde^
und Ltaatsbausbaltes lübren, andererseits aueb solebe, die geeignet sind, eine

lkrmässigung anderer àlwendungen zu bewirken.



a. Belastungen.

Oie Belastungen für Staat und Gemeinde erwachsen aus der Beitragspflicht
der Arbeitgeber, aus ihrer Garantie für die Prämieneingänge der Versicherten,
der Subvention an die Versicherungskasse und der Einkaufssumme für aus dem
Ausland Heimgekehrte, wie für Neuschweizer.

aa. Die Belastung aus Arbeitgeberbeiträgen.
Wer Personen in seinem Dienste beschäftigt, die im Alter von 19—65

Jahren stehen, hat pro Arbeitnehmer dieser Altersklassen an die Versicherungskasse

einen Jahresbeitrag von Fr. 15.— zu entrichten. Soweit Kanton und
Gemeinden als Arbeitgeber auftreten, unterstehen sie dieser Beitragspflicht
ebenfalls.

bb. Die, Belastung aus subsidiärer Beitragspflicht.
Die in der Schweiz wohnhaften Personen haben vom 19. bis 65. Altersjahr

einen jährlichen Beitrag an die kantonale Kasse ihres zivilrechtlichen
Wohnsitzes zu entrichten. Die Kantone und Gemeinden haften den Versicherungskassen

für die uneinbringlichen Beiträge der Versicherten.

Der Entwurf des Bundesrates sieht vor, dass der Bund an die daherigen Lasten der
Kantone und Gemeinden einen Beitrag leistet, der indessen 25% nicht übersteigen darf.
(Art. 13, Entwurf.) Im Vorentwurf vom Jahre 1928 war ein Beitrag des Bundes an die Lasten
aus der subsidiären Beitragspflicht der Kantone und Gemeinden nicht vorgesehen. Unsere
Berechnungen und Ermittlungen sind denn auch ohne Berücksichtigung einer Subvention
des Bundes an diesen Aufwand abgeschlossen worden. Der zu erwartende Beitrag des Bundes
stellt daher eine Reserve an die von uns berechnete Belastungssumme dar.

cc. Die Belastung aus der Subvention an die Versicherungskasse.
Der Bund leistet an die kantonalen Versicherungskassen einen Beitrag von

80% der von diesen ausgerichteten Leistungen. Die Kantone sind verpflichtet,
aus allgemeinen Mitteln der Subvention ein Viertel der Bundesleistung
beizufügen.

Nach dem Bevölkerungsaufbau des Jahres 1927 bedarf es zur Deckung
der vollen Versicherungsleistungen der VolksVersicherung, wie sie nach der
Uebergangsperiode vorgesehen sind, einen Aufwand von rund Fr. 21.— per
Kopf der Wohnbevölkerung. Demnach würde der Dauerzustand für das Jahr
1927 eine Subvention von gleicher Höhe erfordert haben, wovon 20 %
oder Fr. 4.20 zu Lasten des Kantons und seiner Gemeinden gefallen wären.
Während dem Uebergangsstadium ist die Leistung der VolksVersicherung auf
die Hälfte beschränkt, und es sind zum Bezug derselben alle diejenigen Personen
ausgeschlossen, die aus eigenen Mitteln und Pensionen ihren Lebensunterhalt
in auskömmlicher Weise bestreiten können. Der Bundesrat geht bei seinen
Berechnungen davon aus, dass dadurch während der Uebergangszeit nur 2/3 der
im rentenberechtigten Verhältnis stehenden Personen in den Genuss der
Versicherungsleistung kommen. Da ausserdem diesen während dieser Periode nur
50% der vollen Leistung zuerkannt ist, so reduziert sich die Gesamtleistung der
allgemeinen Volksversicherung auf ]/$ der Volleistung. Deshalb beansprucht
der staatliche Zuschuss in der Uebergangsperiode auch nur ein Drittel des
Betrages, der im Dauerzustand erforderlich ist, oder auf die Verhältnisse des
Jahres 1927 übertragen, Fr. 7.— pro Kopf der Wohnbevölkerung, wovon wieder
20% oder Fr. 1.40 zu Lasten der Kantone und ihrer Gemeinden fallen.

Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement veranschlagt im Motivenbericht

einen höheren Zuschussbetrag für die Periode nach der Uebergangs-

s. kelàungen.
Die Delastungen kür 8taat und demeinde erwaedsen aus der Deitragspkliedt

der Vrdeitgeder, aus idrer (Garantie kür die Drämieneingänge der Versiederten,
der Audvsntion an die Versiederungsdasse und der Dindaukssumme kür aus dem
Ausland lleimgededrts, wie kür Keusedweixer.

Di« Aàskung K»« /k,^eiêK6à6rds!'<râA6n.

War Dersonen in seinem Dienste desedäktigt, die im ^.lter von 19—65
.ladren steden, dat pro Vrdeitnedmer dieser ^Itersdlassen an die Versiedsrungs-
dasse einen dadresdeitrag von kr. 15.— xu entriedten. Zoweit Kanton und
demeinden als Vrdeitgeder auktreten, untersteden sie dieser Deitragspkliedt
edenkalls.

/>/>. /)i,z nn« K6tkrn,Kâp//ic/ìk.

Die in der Ledweix wodndakten Dersonen daden vom 19. dis 65. Alters-
jadr einen jädrlieden Deitrag an die dantonale Kasse idrss xivilreedtlioden
^Vodnsitxes xu entrieliten. Die Kantons und demeinden dakten den Versicherung«-
dassen kür die unsindringlieden Deiträge der Versiederten.

Osr Rntwurk des Ruuücsratss siekt vor, dass der Bund an dis datisrÍASu tasten der
Kantons und dsinsindsn einsn RsitraA Isistst, der indssssn 25^ nickt üdsrstsi^sn dark,
s^rt. 13, Rntwurk.) Irn Vorcntwurk vorn dskrs 1928 war sin Leitra^ des Rundes an die Kasten
aus der subsidiären LcitraAspllickt dsr Kantons und dsrnsinden nickt vorAsssksn. Unsers
RerecknunAsn und RrrnittlunAsn sind denn auok okns LcrüoksioktiAunA einer Lukvsntion
des Rundes an diesen ^rukwand ak^ssoklosssn worden. Der xu erwartende RsitraZ des Bundes
stellt dalrer eine Reserve »n die von uns bereoknsts BsîsslunAssurnins dar.

er. /)i6 TleZnskltng dsr HnZâ/àon »n dis Dersm/ternnAsdasse.
Der Dund leistet an die dantonalsn Versiederungsdassen einsn Deitrag von

89^ der von diesen ausgerichteten Keistungen. Die Kantons sind verpkliedtet,
aus allgemeinen Mitteln der Ludvention ein Viertel der Dundesleistung
deixukügen.

Kaod dem Devölderungsaukdau des dadres 1927 dedark es xur Deedung
der vollen Versiederungsleistungen der VoidsVersicherung, wie sie naed der
Dedergangsperiode vorgesehen sind, einen àkwand von rund Dr. 21.— per
Kopk der Wohndevölderung. Dsrnnaeti würde der Dauerzustand kür das dalir
1927 eine Ludvention von gleieder ldöds erkordert daden, wovon 29 ^
oder Dr. 4.29 xu Kasten des Kantons und seiner demeinden gekallsn wären.
^Vädrend dem Dedergangsstadium ist die Keistung der VoidsVersicherung auk
die Ilälkte desedrändt, und es sind xum Dexug dersslden alle diejenigen Dersonen
ausgeschlossen, die aus eigenen Nitteln und Densionen ihren Kedensunterdalt
in ausdömmlieder >Veise destreiten dünnen. Der Dundesrat geht dei seinen De-
reednungen davon aus, dass dadureli während der Dedergsngsxeit nur ^/g der
im rentendereedtigten Verliältnis stellenden Dersonen in den denuss dsr Ver-
siodernngsleistung dommen. Da ausserdem diesen wälirend dieser Deriode nur
59^ der vollen DeistunZ xuerdannt ist, so reduxiert sied die DesamtleistunA' dsr
allgemeinen Voldsversiederung auk ^/z der Volleistung. Desdald dsanspruelrt
der staatliede i^useduss in der Dedergangsperiode aued nur ein Drittel des
Detrages, dsr im Dauerxustand erkorderlied ist, oder auk die Verhältnisse des
.ladres 1927 üdertragen, Dr. 7.— pro Kopk dsr Wodndevölderung, wovon wieder
29^, oder Dr. 1.49 xu Kasten dsr Kantone und idrer (Gemeinden kallsn.

Das eidgenössisede Voldswirtsedaktsdepartement veransedlagt im Vlotiven-
deriedt einen doderen ^usedussdetrag kür die Deriode naed der Dedergangs-
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zeit. Es geht bei seinen Berechnungen von der Erwartung aus, dass die Bevölkerung

im Laufe der nächsten Jahre „älter" wird. Demnach würden nach 15 bis
20 Jahren auf 100 Einwohner eine relativ grössere Zahl von auf Altersrente
Berechtigten vorhanden sein. Es ist jedoch auch zu beachten, dass die wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft, deren Bevölkerung ein
durchschnittlich hohes Alter aufweist, auch grösser ist, und eine relativ höhere steuerliche

Tragfähigkeit besitzt. Demnach wird es der späteren Generation, die
verhältnismässig weniger Kinder zu erziehen hat, nicht schwerer fallen, die Lasten
der Alters- und Hinterlassenenversicherung zu übernehmen, auch wenn der
Aufwand infolge des Aelterwerdens der Bevölkerung auf den Kopf der dannzu-
maligen Bevölkerung gerechnet, etwas grösser ausfällt, als er für den
Bevölkerungsstand des Jahres 1927 errechnet wird.

cid. Die Belastung aus der Einkaufssumme für heimgekehrte Schweizer und für
Neuschweizer.

Der Vorentwurf verpflichtete die heimgekehrten Schweizer und Ausländer,
die sich in der Schweiz einbürgern, zur Nachzahlung der Versicherungsprämien.
Der Kanton kann jedoch diesen die Nachzahlung ganz oder teilweise erlassen,
er hat aber den Ausfall der Versicherungskasse zu ersetzen.

Die finanzielle Auswirkung dieser Bestimmung für den Kanton Bern
konnten wir nicht nachprüfen, da hierzu jede Unterlage fehlt. (Im Entwurf
des Bundesrates vom Jahre 1929 ist übrigens die Bestimmung des Art. 13,
Abs. 2 des Vorentwurfes nicht mehr axifgenommen worden.)

b. Entlastungen.
Man darf erwarten, dass durch die Einführung der Alters- und

Hinterlassenenversicherung eine Entlastung der Armenrechnungen und eine
verminderte Haftung des Staates und der Gemeinden für ihre Pensionskassen
eintritt.

aa. Die Entlastung der Armenrechnungen.
Die Versicherung leistet an die Versicherten Alters-, Witwen- und Waisenrenten,

sowie Kapitalabfindungen an Witwen. Durch die Subventionen des
Bundes und der Kantone werden die Versicherungsleistungen erhöht bis um
das Anderthalbfache der „normalen" Versicherungsleistungen. Vom Genuss
dieser Zuschussleistung sind diejenigen Personen ausgeschlossen, die ihren
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln oder Pensionen in auskömmlicher Weise
bestreiten können.

Wer heute in irgend einer Weise bereits unterstützt wird, oder wem aus
Bedürftigkeit ein Steuernachlass gewährt werden muss, wird in den Genuss
der Leistung aus den Bundes- und kantonalen Beiträgen treten. Während
der sog. Uebergangszeit, d. h. in den ersten 15 Jahren nach Inkrafttreten des
Gesetzes, wird jedoch nur die Hälfte der vorgesehenen Leistung an die
Vollberechtigten ausbezahlt, während die übrigen in dieser Uebergangszeit vom
Genuss der Leistung ausgeschlossen sind.

Man darf nun annehmen, dass die Leistung der Versicherung dazu
beitragen wird, die Armenlasten relativ zu ermässigen. Die mögliche Entlastung
geht in denjenigen Fällen, in denen die Rente höher ist als die Armenunterstützung,

bis auf die volle Höhe des bisherigen Unterstützungsbetrages, in
jenen Fällen, in denen die Rente kleiner ist als die Unterstützung, bis auf den
Betrag der Rente.

— 10 —

?eit. Us gelit 5ei seinen Xereelinungen von der Erwartung nus, class (lie Xevöllce-
rung irn Xauke der näelisten dalire ,,älter" wird. Xemnaeli würden naeli 15 l>is
20 daliren auk 100 Xinwolmer eine relativ grössere Xalil von auk Altersrente
Xereelitigten vorfanden sein, Xs ist jedoch auch xu heaeXten, dass die wirtseXakt-
XeXe XeistungskäXigXeit einer VollcswirtseXakt, cleren XevölXerung ein durch-
seXnittlieX XoXes Vlter aukweist, aueX grösser ist, uncl eine relativ XöXere Steuer-
XeXe hrsgkäXigXeit Xesitxt. XemnaeX wird es cler späteren Xeneration, clie ver-
Xältnismässig weniger Xinder xu erziehen Xat, nicht seXwerer kallen, clie tasten
cler Alters- uncl IdinterlassenenversieXerung xu üXerneXmen, aueX wenn cler
Vukwand inkolge cles Velterwerdens cler XevölXerung auk clen Xopk cler dannxu-
maligsn XeväIXerung gereeXnet, etwas grösser auskällt, als er kür clen Xevöllce-
rungsstand cles daXres 1927 errechnet wird.

c/d. Ois ciu« der /ür deincKö/cö/cr/e Hâvecser nnd /ü,'
lVauscdn-ôàer.

Der Vorentwurk verpklieXtete clie XeimgeXeXrten LeXweixer uncl Vusläncler,
clie sieX in der öeliweix einXürgsrn, xur XaeX^aXlung cler Versicherungsprämien.
Der Xanton Xann jedoeX cliesen clie XaeX^aXIung gan^ oder teilweise erlassen,
er Xat alier clen Vuskall cler VersieXerungsXasse xu ersetzen.

Die kinsnhelle VuswirXung dieser Xestimmung kür den Xanton Xern
Xonnten wir nielit naeXprüken, da Xierxu jede Unterlage keXlt. (Im Xntwurk
des Xundesrates vom daXre 1929 ist üXrigens die Xestimmung des Vrt. 13,
VXs. 2 des Vorentwurkes nielit melcr aukgenommen worden.)

b. Entlastungen.
!V1an dark erwarten, dass durch die XinküXrung der Vlters- und Xinter-

lassenenversieXerung eins Xntlastung der VrmenreeXnungen und eins ver-
minderte Xlaktung des Staates und der Gemeinden kür ihre XensionsXassen
eintritt.

«n. Die XnàstunK der /l r??ie»rse/cuuuAeu.

Die VersieXerung leistet an die Versicherten Vlters-, Witwen- und Waisen-
reuten, sowie XapitalaXkindungen an Witwen. Duroli die LuXventionen des
Xundes und der Xantone werden die VersieXvrungsleistungen erXöXt l>is uni
das VndertXalXkaeXe der „normalen" VersieXerungsleistungen. Vom Xenuss
dieser Auseliussleistung sind diejenigen Personen ausgeselilossen, die iliren
XyXensunterXalt aus eigenen iVlitteln oder Pensionen in ausXömmlieXer Weise
Xestreiten Xönnen.

Wer lieute in irgend einer Weise lzereits unterstützt wird, oder wem aus
XeclürktigXsit ein LteuernaeXlass gewälirt werden muss, wird in den Xenuss
der Leistung aus den Hundes- und Xantonalen Beiträgen treten. Wälirend
der sog. IleXergangs^eit, d. li. in den ersten 15 daliren naeli InXrakttreten des

Xesàes, wird jedoeX nur die llälkte der vorgeselienen Leistung an die Voll-
XereeXtigten ausXexaXlt, wälirend die ülirigen in dieser lleXergangs^eit vom
Xenuss der Xeistung ausgeselilossen sind.

^lan dark nun annelnnen, dass die Leistung der Versicherung da?u Xei-
tragen wird, die Wmenlasten relativ xu ermässigen. Die möglielik Xntlastung
gelit in denjenigen kallen, in denen die Heute liölier ist als die Vrmenunter-
Stützung, l»is auk die volle llöXe des XisXerigen ldnterstüt^ungsXetrages, in
jenen Xällen, in denen die Xente Xleiner ist als die Unterstützung, liis auk den
Xetrag der Xente.
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Als Leistungen der Versicherung an die Vollberechtigten, d. h. also auch
an die bisher Unterstützten, kommen in Betracht (Art. 1.8 Vorentwurf):

in der nach der
Uebergangs- Uebergangs-

zeit zeit
Fr. Fr.

1. Eine Altersrente an Männer und Frauen vom Anfang des
Kalenderjahres an, in welchem sie das 66. Altersjahr zurücklegen,
bis und mit dem Kalendervierteljahr, in dem der Tpd eintritt, von
jährlich 250.— 500.—

2. Eine Witwenrente an Witwen beitragspflichtiger oder
rentenberechtigter Männer, die im Zeitpunkt der Verwitwung das 50. Altersjahr

zurückgelegt haben, bis zum Eintritt der Altersrentenberechtigung
oder bis zur Wiederverheiratung, von jährlich 187.50 375.—

3. Eine einmalige Kapitalabfindung an Witwen beitragspflichtiger
Männer, die im Zeitpunkt der Verwitwung das 50. Altersjahr noch
nicht zurückgelegt haben, von 625.— 1250.—

4. Eine Waisenrente an jedes Kind eines beitragspflichtigen oder
rentenberechtigten Mannes, vom Beginn der Verwaisung an bis zum
zurückgelegten 18. Altersjahr, von jährlich 62.50 125.—
(Der Gesamtbetrag sämtlicher Waisenrenten ist auf das Fünffache der
Einzelwaisenrente beschränkt.)

5. Eine Doppelwaisenrente an jedes Kind eines beitragspflichtigen
oder rentenberechtigten Mannes, vom Beginn der Doppelverwaisung

an bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr, von jährlich 125.— 250.—
(Der Gesamtbetrag sämtlicher Doppelwaisenrenten ist auf das Fünffache
der Einzeldoppelwaisenrente beschränkt.)

6. Eine Waisenrente an jedes Kind einer geschiedenen oder ledigen,
beitragspflichtigen oder rentenberechtigten Frau, für dessen Unterhalt

sie selber sorgt, vom Beginn der Verwaisung an bis zum
zurückgelegten 18. Altersjahr, von jährlich 62.50 125.—

Da wir die Untersuchung gestützt auf die Normen des Vorentwurfes
einleiteten und die Materialien bereits fertig aufgearbeitet hatten, als der Entwurf
vom August 1929 erschien, konnten wir die im letzteren enthaltenen Aenderungen
in den Versicherungsleistungen nicht mehr berücksichtigen. Es sind folgende
wesentliche Aenderungen zu verzeichnen:

1. Die Witwen- und Waisenrente ist beschränkt worden auf die Witwen
und Waisen beitragspflichtiger und rentenberechtigter Männer, die nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes verstorben sind. Das bedeutet eine
erhebliche Herabminderung der Leistung und auch der Entlastung der
Armenrechnungen in den ersten 18 Jahren nach Inkrafttreten des

Gesetzes, also praktisch gesprochen für die Uebergangszeit.
2. Der Vorentwurf sah eine Waisenrente bereits vor, wenn die Mutter

gestorben war. Der Entwurf des Bundesrates dagegen beschränkt die
Rente auf Waisen verstorbener Männer. Es bedeutet das eine dauernde
Einschränkung der Versicherungsleistungen gegenüber den vorgesehenen
Leistungen des Vorentwurfes.

3. Der Vorentwurf beschränkte die Leistung auf die Gewährung von
5 Waisen-, bzw. Doppelwaisenrenten im Einzelfalle; der Entwurf des
Bundesrates hat diese Beschränkung aufgehoben, wodurch eine kleine
Verbesserung der Leistungen zu verzeichnen ist.

4. Art. 18, Ziff. 6 des Vorentwurfes sieht eine Waisenrente vor für jedes
Kind einer geschiedenen oder beitragspflichtigen Frau, für dessen Unter-
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^1s kikistunAen der VersielierunA an die VollkereelttiAten, à. lt. also auelt
an die kislier Unterstützten, kornrnen in Detraelit (àt. 18 Vorentwurk):

in àsr uaoL clsr
Lebsrgaugs- tlodsrgaugs-

2öii ?eit
Lr. Lr.

1. Lins Altersrente an Nännsr und Lraueu vorn krdaug des
KalsudsrjaLros an, in wsleLsiu sie das 66. NtersjaLr ^urüoLIogeu,
dis und rniî dein KalsudsrvisrtsljaLr, in dein der?.ad eintritt, von
jsLrlieL 266.— 666.—

2. Lins Witwenrente an Witwen dsitragsplliedtiger oder rsntsn-
dersoLtigter lüänner, dis iin ^eitpunlct der Vsrwitwung das 66. Alters-
jaLr xuiûeLgelegt Laden, dis ^um Lintritt der ^.ltorsrentendereedti-
gung oder dis ?.ur WisdsrverLeiratung, von jädrlioL 187.56 375.—

3. Lins eininalige Kapitaladlindung an Witwen dsitragspklieLtiger
planner, die iin ^sitpunLt der Verwitwung das 66. VltersjaLr noed
niedt ^urüoLgelegt Laden, von 625.— 1256.—
Lins Waisenrente an jedes Kind eines dsitragspllieLtigen oder
rentenderseLtigtsn Nannss, vorn Beginn der Verwaisung an dis suin
Zurückgelegten 18. NtsrsjaLr, von jädrlioL 62.66 126.—
(Der Uesamtbetrag sàmtUobsr Waisenrenten ist ank (tas ?nnkkaobs âer
büineiwaisenrents bssokrankt.)

6. Lins Ooppelwaisenrente an jedes Kind eines LeitragspklioLtigsn
oder rentsndsrsoLtigten Nannes, vorn IZeginn der Ooppelverwai-
sung an dis 2nin Zurückgelegten 18. VltersjaLr, von jädrlioL 125.— 266.—
(Der Gesamtbetrag sämtüober Noppelwaisenrenten ist aak üas Lünkkaobe
der Ziineldoppeiwaisenrsllts besobränkt.)

6. Line Waisenrente an jedes Kind einer gssodiedenen oder ledigen,
deitrsgsxllioLtigen oder rsntsndsreeLtigten Lran, lür dessen Unter-
Lalt sie seldsr sorgt, vorn Leginn der Verwaisung an dis 2uin Zurück-
gelegten 18. VltersjaLr, von jädrlieL 62.56 125.—

I)a wir die UntersuekunA Zestüt^t suk die iXorrnen dos Vorentwurkes ein-
leiteten und die Naterialien kereits kertiZ auk^earkeitet Kation, als dor Kntwurk
vont ^uZust 1929 orsoltion, konnten wir die inr letzteren entkaltenen àndorunAon
in den VorsioltorunAsloistunAen niolit iriolir lzerüeksielitiZen. Ks sind kol^ende
wksontliolio TlendorunAkn xu verxeieltnen:

1. Die Witwen- und Waisenrente ist keseliränkt worden auk die Witwen
und Waisen keitraAspllielitiZer und rentenkereelitiZter Männer, die naelt
dorn Inkrakttreten des Desàes verstorken sind. Das kedeutet eine
erltkltlielie kleralnninderunA' der DeistunA und aueli der KntlastunA der
tVriuenreeltnunAen in den ersten 18 daliren naelt Inkrakttreten des

(leset^es, also praktiseli Aesproeken kür die Ileker^anAsseit.
2. lier Vorentwurk sali eine Waisenrente kereits vor, wenn die Nutter

Akstorken war. Der Kntwurk des Bundesrates da^e^en kesoltrankt die
Dente auk Waisen verstorkener Nanner. Ks kedeutet das eine dauernde
KinseliränkunA der VersielterunAsleistun^en ZeZenuker den vorZeselienen
DeistunZen des Vorentwurkes.

3. Der Vorentwurk keselirankte die DeistunZ auk die DewäkrunA von
5 Waisen-, 1>2W. Doppelwaisonrenten irn Kin^elkalle; der Kntwurk des
Dundesrates liat diese DeselirankunZ aukZelioken, woduroli eine kleine
VerkesserunA der DeistunZen xu ver^oielinen ist.

1. Wt. 18, Xill. 6 des Vorentwurkes sielit eine Waisenrente vor kür jedes
Kind einer Aesolnedenen oder lzeitraAsplliolitiZen Krau, kür dessen Unter-
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hall diese selber sorgt (besser: zu sorgen verpflichtet ist). Nach diesem
Wortlaut könnte man annehmen, dass es sich um ein Kind einer noch
lebenden Frau handelt. Der Entwurf 1929 bringt etwas bessere Klarheit.

Er sieht dem Kinde einer geschiedenen oder ledigen Frau erst
eine einfache Waisenrente zu, wenn die Mutter nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes gestorben ist, sofern sie für den Unterhalt ihrer Kinder selber
gesorgt hat. Damit wird die Leistung der Versicherung ebenfalls
eingeschränkt.

Für unsere Bearbeitung und Berechnungen setzten wir eine weitergehende
Leistung der Versicherung voraus. Dem unehelichen Kinde, dessen Vater
unbekannt oder gestorben ist, rechneten wir eine einfache Waisenrente,
demjenigen, dem die Mutter gestorben und gleichzeitig der Vater unbekannt oder
verstorben war, eine Doppelwaisenrente zu.

Die finanzielle Wirkung dieser Aenderungen des Entwurfes des Bundesrates gegenüber
dem Vorentwurf auf das Gesamtergebnis, haben wir im Nachtrag zu unseren Berechnungen
skizziert.

hb. Die Entlastuno bestehender Hilfs- und Pensionskassen.

Arbeitgeber, welche für ihre Arbeitnehmer eine Fürsorgeeinrichtung mit
Hechtsansprüchen für den Alters-, Invaliditäts- oder Todesfall geschaffen
haben und wenigstens die Hälfte daran beitragen, dürfen die Leistungen der
allgemeinen Volksversicherung auf die Leistungen ihrer eigenen Fürsorgeein-
richtung zur Hälfte anrechnen. Nach diesen Bestimmungen des Vorentwurfes
wird eine Entlastung erreicht bei jenen Gemeinwesen, die Fürsorgekassen haben
und für deren versicherungstechnisches Defizit sie ganz oder teilweise haften.
Die Leistung dieser Versicherungskassen wird um die Hälfte der Leistung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung aus der Volksversicherung vermindert.
Es führt das also nicht zu einer absoluten Einnahme der Gemeinwesen, es wird
aber ihre Fürsorgeeinrichtung besser fundiert. Es kann dann entweder in der
Folge die Versicherungsprämie ermässigt werden, öderes wird das versicherungstechnische

Defizit herabgesetzt.
Diese Begünstigung wirkt nun für das Gemeinwesen entlastend nur in jenem

Verhältnis, als es am versicherungstechnischen Defizit mitverantwortlich ist.
Bei den bernischen Lehrerversicherungskassen tragen die Versicherten und der
Staat das Defizit zu gleichen Teilen; auch bei der Hülfskasse für das
Staatspersonal ruht das Risiko der Kasse sowohl auf dem Staat wie auf den
Mitgliedern. Aehnlich liegen die Verhältnisse in den meisten Hilfskassen der
Gemeinden.

Es musste als ein Mangel empfunden werden, dass dieselbe Begünstigung, die zugunsten
der Hilfs- und Pensionskassen vorgesehen waren, nicht auch eingeräumt wurden, wenn ein
Arbeitgeber für seine Hilfskräfte durch einen Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft eine
Vorsorge für den Invaliditäts-, Alters- und Todesfall schuf. Der Entwurf des Bundesrates
hat diesen Mangel des Vorentwurfes beseitigt, und geht mit der Begünstigung der Arbeitgeber,
die Hilfs- und Pensionskassen oder -Verträge geschaffen haben, weiter als der Vorentwurf.
Er ermächtigt den Arbeitgeber, seine Beiträge an die von ihm unterstützten Fürsorgeeinrichtungen

zugunsten seiner Arbeiter um den vollen Betrag seiner Arbeitgeberbeiträge an die
Alters- und Hinterlassenenversicherung zu kürzen.
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Kalt diese sellzer sorgt Lessee: zu sorgou vorpkliolttot ist). Kaolt diesem
^Vortlaut Könnte man annelnnen, dass es sied am em Kintl einer noelt
lelienclen Krau lranclelt. 11er Kntwurk 1929 liringt etwas Kessere Klar-
deid. dr sielit den» Kinde einer geseliiedenen oder ledigen dran erst
eine einkaelie IVaissnrente zu, wenn die Vlutter naed dem lnärakttreten
des Desetzes gestorden ist, solern sie kür den Dnterlralt idrer Kinder solder
gesorgt dat. damit wird die Deistung der Versicherung edenkalls ein-
gesedràndt.

dür unsere deardeitung und dereednungen setzten wir eine weitergedeude
deistung der Versiederung voraus, dem unedededen Kinde, dessen Vater
undedannt oder gestorden ist, reedneten wir eine einkaolio V^aisenrente, dem-
jenigen, dem die Vlutter gestorden und gleie.dzeitig der Vater undedannt oder
verstnrden war, eine Doppelwaisenrente zu.

Dir kinanzielle Wirkung dieser Venderungon lies Bntwurkes dos Bundesrates gogenüder
dem Vorsntwurk auk das Bssamtergednis, daden wir im lXacdtrag zu unssrei» Berechnungen
skizziert.

/du /)/ö /)66te/!ädör //i//1- und

Vrdeitgeder, welelre kür idre hrdeitnelnner eine Kürsorgeeinriehl ung mit
lleehtsansprücKen kür den Alters-, Invaliditäts- oder Vodeskall geselrakken
daden und wenigstens die Kalkte daran deitragen, dürken die Deistungen der
allgemeinen Voldsversiederung auk die Deistungen idrer eigenen Kürsorgeein-
riedtung zur llalkte anreednen. Kaed diesen llestinnnungen des Vorentwurkes
wird eine Kntlastung erreiedt dei jenen (lemeinwesen, die Kürsorgelcassen daden
und kür deren versiederungsteednisedes Delimit sie ganz oder teilweise dakten.
Die deistung dieser Versiedernngsdassen wird um die. llälkte der deistung der
Alters- und dlinterlssssnenversiederung aus der Voldsversiederung vermindert.
Ks küdrt das also niedt zu einer adsoluten Kinnadme der Liemeinwesen, es wird
ader idre Kürsorgeeinrielrtung desser kundiert. Ks dann dann entweder in der
Kolge die Versielierungsprämie ermässigt werden, öderes wird das versiederungs-
teednisede Dekizit Deralzgesetzt.

Diese Degünstigung wirdt nun kür das Demeinwessn entlastend nur in jenem
Verdältnis, als es am versiederungsteedniseden Dekizit mitverantwortlied ist.
Dei den derniseden Dedrerversiederungsdassen tragen die Vsrsiederten und der
8taat das Delimit zu gleieden Deilen; aued dei der dlülksdasse kür das Ltaats-
personal rudt das Disido der Kasse sowodl auk dem Ltaat wie auk den Mt-
gliedern. Vednlied liegen die Verhältnisse in den meisten Klilksdassen der De-
meinden.

Bs musste als ein Mangel ompkunden worden, dass dieselde Begünstigung, die zugunsten
der Bilks- und Bensionskassen vorgesehen waren, niolrt aucli eingeräumt wurden, wenn ein
vrdeitgeder kür seine Bilkskräkte dured einen Vertrag mit einer VorsioderungsgessIIsedakt eine
Vorsorge kür den Invaliditäts-, dlters- und Dodeskall seduk. Der Bntwurk des Bundesrates
dat diesen Mangel des Vorentwurkes deseitigt, und gedt rnit der Begünstigung der vrdeitgeder,
die Ililks- und Bensionskassen oder - Verträge gesedakkon daden, weiter als der Vorentwurk.
Dr ermächtigt den àdoitgsder, seine Beiträge an die von ihm unterstützten Bürsorgeeinricd-
tungen zugunsten seiner Vrdsiter um den vollen Betrag seiner Vrdeitgederdeiträge an die
Alters- und dlintsrlasssnenversiedorung zu kürzen.
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